
Grenze der Satzung der Gemeinde Grischow vom 15.08.1997 über die
Klarstellung, Abrundung und erweiterte Abrundung des Innenbereichs des
Ortsteils Grischow

Fläche, die auf Grundlage des § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB (abrundung)
bzw. auf Grundlage des § 4 Abs. 2a BauGB-MaßnahmenG (erweiterte
Abrundung) zum Innenbereich erhoben worden sind

Fläche der Klarstellungssatzung  vom  19.01.2018  für  den  im Zusammenhang
bebauten  Ortsteil  Grischow-West  der  Gemeinde  Grischow  (die  Altsatzung  vom
15.08.1997 überlagernd)

Anlage 1 zur Textsatzung
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